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19 Gemüseportionen zu Fr. —.95 Fr. 18.05

5,7 Brotportionen zu Fr. —.27 Fr. 1.53

5,7 Käseportionen zu Fr. —.38 Fr. 2.16

Fr. 2L74
oder pro Tag Fr. i. 14

Für den Ankauf von Fleischersatz berechneten wir zudem einen Ansatz von Fr. 5.70

oder Fr.—.30 pro Tag. Dabei besteht zufolge der Verrechnung des FIcischersatzes

über den Gemüseportionskredit grundsätzlich die Möglichkeit im Rahmen des Kre-
dites beliebig viel Fleischersatz zu beschaffen. Diese Summe steht zur freien Verwen-

dung zum Ankauf von Ersatz für Kuh-, Rind- und Ochsenfleisch. Flast Du Dir schon

überlegt, was Du für Fr. 5.70 oder Fr. 6.— alles erstehen kannst? Gewiss nicht. Hier
eine kleine Auswahl, die vom Kdo. UOS für Küchenchefs zusammengestellt wurde:
Bei einer vollen Umrechnung von 6 Portionen zu Fr. 1.— können für den Gegen-

wert z. B. folgende Fleischwaren bezogen werden: (die Auswahl des Ersatzes bleibt
Dir überlassen)

1 Bratwurst Fr. — 70
1 Cervelat Fr. — 35
1 Schüblig Fr. — 70
1 Landjäger Fr. — 45

150 g Leber Fr. — 65

150 g Kutteln Fr. — 60

150 g Bauernfleischkäse Fr. —.70
200 g Fische Fr. — 50

30 g Speck für Fleischvögel Fr. —.25

Speck und Wienerli Fr. 1.10

Fr. 6.—

Es liegt nun an Dir und Deinen Gradkollegen, dafür zu sorgen, dass durch eine

zweckmässige, rationelle Einteilung des Speisezettels der Wehrmann die unter den

gegebenen Umständen bestmögliche Kost erhält.
Ich wünsche Dir angenehmen WK und viel Erfolg in der Aufstellung des Menu-
planes.

Mit freundlichen Grüssen

Lu/cuFus

Richtpreise für Fleisch
Ab 1. April 1957 ist der Richtpreis für Fleisch wie folgt festgesetzt

Zus Fr. 4.30 per Zcg frisches FZeisch uori mZänd/schen Fü/ien
der Kategorie II C (höchstens 20% Knochen). Die übrigen Richtpreise vorn 15. Fe-
bruar 1957 bleiben unverändert in Kraft. («Fourier», März 1957, Seite 65). Das neue
Verzeichnis der Fleischlieferanten auf Waffenplätzen, gültig ab I.April 1957, ist er-
schienen.
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